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MILITAERKAPITUL AT ION MIT' DEN EIDG . ORTEN FREIBURGr BASEL UND SO
LOTHURN, ABGESCHLOSSENIM NAMEN DES [FRANZ. ] KOENIGS
[LUDWIG XIV . ] DURCH [JOHANN PETER] STOPPA

—*- ....- .... -- f~.— ■. - ... - -
1". Pro Soldat würden "Six eous de cinquante huit Sols piece"  bezahlt.
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2 . Zähle eine Kompagnie 180 Mann , habe sie Anrecht auf die Be¬
züge für 200 Mann.

"Nota ": Da der König gewünscht , dass man pro Kompagnie eine
Unterleutnantsstelle mehr schaffe , seien dieser anstelle der

ursprünglich vorgesehenen 20 deren "25 hommes de gratification"
zugestanden worden . Demzufolge würden neu Kompagnien , die
sich über einen Bestand von 175 Mann ausweisen könnten , als
komplett angesehen . Inzwischen aber sei nochmals eine Offi¬
ziersstelle mehr geschaffen worden , was den Sollbestand um
weitere 2 Mann auf 173 Mann herabgesetzt habe.

3 . Hauptleute , deren Kompagnie mehr als 180 Mann aufweisen wür¬
de , sollen "Jusqu ’au nombre de 20"  sechs "ecus"  pro Mann zusätz¬
lich erhalten.

4 . Kompagnien , deren Bestand unter 180 liege , würden genau nach
Kopfzahl bezahlt.

5 . Hauptleute , deren Kompagnie bei Beginn eines Feldzuges den er¬
forderlichen Bestand von 180 - neu 175 [resp . 173 ] - Mann
aufzuweisen habe , würden "[durant ] un temps raisonnable pour re¬
mettre . . . [ la ] Compagnie [réduite pour cause de guerre ] " ihre vollen
Bezüge zugute haben.

6 . Die Kompagnien würden regelmässig monatlich "et ce douze mois
de Vannée" ihr Geld erhalten.

7 . Die Hauptleute ihrerseits aber seien verpflichtet , mit den
erhaltenen Geldern gute Offiziere und Soldaten ihrer Nation

zu unterhalten "et [de ] payer toutes les hautes payes de la Compagnie,
comme du Lieutenant , Enseigne , et tous les autres subalternes ".

8 . Um den Hauptleuten das Anwerben der erforderlichen Mannschaft
zu ermöglichen , erhalte einjeder "quatre mil livres Tournois" .
Der genannte Betrag aber dürfe den Hauptleuten erst im Ver¬
laufe des 2 . Halbjahres des ersten Dienstjahres abgezogen
werden.

9 . Der König "leur fera donner les Etappes à commençer aussitôt de la
Suisse Jusqu 'au lieu de leur garnison ". Die hiefür erforderlichen

.. ..„Gelder würden den Hauptleuten nicht belastet.
10 . Im Falle , dass Hauptmannsstellen vakant würden , dürften diese

ausschliesslich an Leute des nämlichen eidg . Ortes vergeben
werden.



11 . Kranke und gefangene Soldaten , denen ihr Hauptmann ein gutes

Zeugnis ausstellen könne , würden anlässlich von Musterungen

speziell belohnt.

12 . Werde ein Hauptmann entlassen , so könnten dessen Leute nicht

gezwungen werden , in die Reihen anderer Kompagnien einzutre¬

ten . Davon ausgenommen seien bloss solche Kompagnien , deren

Hauptmann dem nämlichen eidg . Ort entstamme , dem auch sie

angehörten.

13 . Für alle weiteren Fragen seien die diesbezüglichen Artikel

der Allianz massgebend.

Kopie , in franz . Sprache
AH 34 , 191 - 192 - Blatt 192V leer
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